
zier Landwirtti

erscheint wöchentlich zweimal, am

Dienstag und Freitag

iund ist durch alle Postanstalten im Jn- und Aus-

land für den vierteljährlichen Abonnementsi

preis von l Thaler zu beziehen. _ ‚ «

zkseästmssefii —
XVI-mustDurch Buchbandlungen und von der ‚f

Expedition direct franco unter Kreuzband be- ä)

zogen, beträgt das Aboiinement vierteljährlich ( --s-»—L.Es»·x? » EINXspszN

1 Thlr. 5 Sgr. "' — - / -— ćL:é§é f « -

\/‘‚‘/-\‚\’\.‘„‘." »

Breslau. Freitag, 5. April 1872.

Organ

des landwirthschastliktien Central-verein-

für Saletim

  
  

Wilhelm Korn,
General-Secretair des landw.Centtal-Vereins sitt Schieiien.

 

 

 
Allgemeine landwirthschaftliche Zeitung.

Herausgegeben Von

und

 

Zur Banksrage. S. 117.
sGenossenschafts-Commission. KohlenkConsum-Vereine. S. 118.
Correspondenzen aus: Oppeln. — Görlitz. S. 118.
Landwirthschaftliche Lehranstalt zu Wriezen a. O. —- Denaturirung von Vieh-

fatal. —- Rinderpest. S. 118.
Zur Recension eingegangene Werke-. S. 118.

“Bonbon, Marktbericht· — Berliner Viehmarkt. — Breslau, Wollbericht. —
Berlin, Produktenbörse. — Breslau, Landmarkt. — Posem Marktbericht.
— Vereinskalender. S. 119.

Bekanntmachung. — Resolutioneii zu der Tagesordnung der am 9. und 10. April
Ei Breslau aiistehenden Generalversammlung der landw. Vereine Schlesieiis.
"-. 119.

Zur Bankfrage.
Die allgenieineii Bestimmungen über das Baiikwesen, sowie die Fest-

stelluiig der Grundsätze über die Emission von fuiidirtem und uiifundirtem
Papiergelde gehören nach Artikel 3 unD 4 der deutschen Verfassung zur
Competenz des deutschen Reiches. Mithin wird sich der deutsche Land-
wirthschaftsrath««·) feiner Aufgabe gemäß, wie solche in § 1 des vorgelegten
Statuten-Entwurfes präkisirt ist, in erster Linie mit denjenigen gesetzlichen
Maßnahmen zu befassen haben, welche innerhalb der deutschen Gesetzgebung
jetzt zu Recht bestehen und in zweiter Linie erst sein Augeninerk auf Die
Handhabung dieser Fundamental-Bestimmungen in den einzelnen Ländern
richten können. Daraus folgt, daß für den Zweck, Material für die Be-
rathung ider Bankfrage zu sammeln, nur die Gesetzgebung des deutschen
Reiches in Rücksicht zu ziehen ist, dagegen die der einzelnen Staaten, so
weit noch eine gesonderte Stellung hierin besteht, außer Betracht bleiben
kann.

Bevor aber zur kurzen Darlegung der deutschen Gesetzgebung über
»diese Materie gegangen wird, ist es nothwendig, einige Bemerkungen über
die Stellung des Staates zur Banksrage überhaupt vorauszuschikken.

Wenn man die Geschichte des Bankwesens überblickt, so begegnet man
zwei Mitteln, welche vom Staate angewendet worden sind, unt sich einen
Einfluß auf das Bankwesen zu sichern, entweder er hat die Gründung und
Leitung einer Bank selbst in die Hand genommen und ist, falls er nicht
einfach ein Monopol für sich selber schuf, mindestens als ein sehr gesäbri
licher Conkurrent den Privatinstituteii gegenüber aufgetreten, oder er hat
durch das Eoneessionssystem sich einen Einstuß auf die Entstehung der
Banken gesichert, wobei er zugleich Bedingungen stellte, die entweder zu
seinem Vortheile waren, oder die einen wesentlichen Einfluß anf den Betrieb
der Geschäfte selbst zuließen, während er für die vorbehaltenen Vortheile
oder gefügten Erschwerung als Gegengabe Privilegien ertheilte, von denen
das Recht der Banknoteneinission obenan stand.

Nachdem aber die Einführung der Gewerbefreiheit, die Aufhebung
der Wuchergesetze erfolgt ist, mußten selbstverständlich diejenigen Geschäfte,
welche im Bankverkehr die am häufigsten vorkommenden sind, wie Einkauf
und Verkauf von Wechseln, Anleihen oder Verleihen von Geld gegen oder
‚auf Zinsen und Annahme von Depositen, sich der staatlichen Eontrole
immer mehr entziehen, weil sie, ohne gegen diese Gesetze zu verstoßen,
nicht mehr zu regeln, oder zu beschränken oder einseitig zu erweitern waren.
Damit mußte natürlich auch das Eoneessionssystem denjenigen Banken ge-
genüber, welche sich lediglich mit diesen Geschäften befaßten, immer unhalt-
barer werden. Unter dem 11. Juni 1870 ift nun ein Gesetz erlassen,
welches in seinem ersten Paragraphen eine Reihe von Aknderungen des
allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches bringt, Deren Tendenz dahin geht,
den Eommanditgesellschaftm auf Aktien und Aktien-Gesellschaften eine freiere
Bewegung zu sichern, das Entstehen derselben zu erleichtern. § 2 desselben
Gesetzes lautet wörtlich: »Die Landesgesetze, welche zur Errichtung von
Eommanditgesellfchaften auf Aktien oder Aktiengesellschaften die staatliche
Genehmigung vorschreiben oder eine staatliche Beaufsichtigung dieser Ge-
sellschaften anordnen, werden aufgehoben.“

»Auch treten für die bereits bestehenden Commanditgesellschaften auf
Aktien oder Aktiengesellschaften diejenigen Bestimmungen der Gesellschafts-
verträge außer Kraft, welche die staatliche Genehmigung unD Beaufsichti-
gung treffen.«

Es sind ganz unleugbar die Bestimmungen dieser beiden Paragraphen
neben dein allerdings ungleich wichtigeren Moment des Flüssigwerdms grö-

ßerer Capitalmasfen eine Ursache für das jetzt so blühende Gründungsge-
schäft von Aktiengesellschaften mit gewesen.

§ 3 desselben Gesetzes legt jedoch eine Beschränkung insofern auf,
sals er bestimmt, daß die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen Der
Gegenstand des Unternehmens der staatlichen Genehmigung bedarf, unD
das Unternehmen der staatlichen Beaufsichtigung unterliegt, durch den oben-
genannten §2 nicht berührt werden, und daß dasselbe auch für die bereits
bestehenden Eommanditgesellschaften auf Aktien und Aktiengesellschaften von
denjenigen Bedingungen der Gesellschaftsverträge gilt, welche sich auf die
—-

« Der Deut che Landwirth cha tsrath, u dessen schlesifchen und posenschen
Mitgliedern die üerren Ger3 edütz- Trütfchler fGroßenbo rau), Kennemann
·(Klenka bei Neustadt a. d. arthe) und General-Secretär orn gehören, tritt
zum ersten Male und zwar am 8. April in Berlin zufammen, um unter an-
deren wichtigen Gegen tanden auch die Bankfrage in den Kreis eingehender
Berathung zu sieben. Die Red.  

staatliche Genehmigung und Beaufsichtiguiig wegen des Gegenstandes des
Unternehmens beziehen, oder in Verbindung mit besonderen der Gesell-
schaft bewilligten Privilegien stehen.

Dadurch sind Reservate für diejenigen Bankunternehmungeii gemacht
worden, welchen das Recht der Notenemissioii beschränkt oder unbeschränkt

ertheilt ist, oder welchen, wie der preußischen Bank, besondere Privilegien
noch außerdem verliehest sind.

Ueberblickt man nun die Reihe von Banken, welche im Laufe des
letzten und dieses Jahres entstanden sind, und welche die Betreibung der
oben als hauptsächlich bezeichneten Geschäfte zum Zwecke haben, so muß

daraus zum mindesten gefolgert werden, daß wesentlich erschwerende gesetz-
liche Bestimmungen der Errichtung solcher Jnstitute nicht hiiidernd im
Wege stehen, es vielmehr ganz der freien Conkurrenz überlassen ist, in
welchem Uiiifaiige oder in welcher Zahl solche Banken entstehen.

Anders verhält es sich natürlich mit denjenigen Banken, welche
Rechte, die der staatlichen lieberwachung vorbehalten sind oder Privilegien
besitzen, für diese ist, soweit sich diese Rechte und Privilegien auf die
Einission von Banknoten beziehen, das Gesetz vom 27. März 1870 maß-
gebend uiid es kann dasselbe als analog dem früher geltenden Nothgewer-
begesetz als ein Noth-Banknotengesetz angesehen werden. Es bestimmt, daß
es jedesmal eines auf Antrag der betheiligten Landesregierung erlassenen
Buiidesgesetzes bedarf, wenn die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten
erworben werden soll, wenn eine Bank, welcher vor Erlassung des Gesetzes

das Recht der Noteneniission zustand, die aber thatsächlich davon keinen
Gebrauch gemacht hat, dies nachher thun will; wenn die Beschränkung,
daß der Gesammtbetrag der auszugebenden Roten eine in sich bestimmte

oder durch das Verhältniß zu einir anderen Summe begrenzte Summe
nicht übersteigen darf, aufgehoben oder eine Erhöhung des zulässigen Ge-
sammtbetrages der auszugebenden Roten eintreten soll; wenn nach Ablauf
der erworbenen Befugniß zur Ausgabe von Banknoten eine Verlängerung
über den festgestellten Schlußterniin hinaus beantragt wird, was nur ge-
stattet werden kann, sobald der Inhaber die Befugniß zur Notenausgabe
sich rechtsverbindlich verpflichtet, der Entziehung dieser Befugniß mit dem
Ablauf jeden Kalenderjahres sich nach vorgängiger einjähriger Kündigung
gefallen zu lassen; dasselbe kann auch statthaben bei denjenigen Befugiiissen
zur Ausgabe von Banknoten, welche von vornherein an Kündigungsfristen
seitens des Staates oder öffentlicher Behörden gebunden sind, indem die
Kündigung dann auf den frühesten zulässigen Terinin kraft des Gesetzes
eintreten muß. Staatspapiergeld, welches einem Bankinstitute zur Ver-
stärkung seiner Betriebsmittel übertragen ist, wird den Banknoten gleich
geachtet. Die Wirksamkeit dieses Gesetzes erlischt am 1. Juli 1872.

Der Zweck dieses Gesetzes ist: die Genehmigung zur Entstehung neuer
Banken mit der Befugniß zur Notenausgabe in Gemäßheit der Artikel 3
unD 4 der deutschen Reichsverfassuiig znr Reichssache zu machen, den bis-
herigen Stand so zu erhalten, daß in allen den Fällen, wo das Recht
zur unbeschränkten Rotenausgabe nicht vor der Erlassung dieses Gesetzes
erworben war, Erweiterung der bestehenden Rechte ebenfalls der Compktknz
des Reiches zufallen und die allmälige Beseitigung solcher von den einzelnen
Staaten früher ertheilten Rechte anzustreben.

Es ist aber auch ferner die Regelung der Ausgabe von Staatspa-
piergeld Sache des Bundes und ist, um auch hier ein Analogon zu dem
obengenannten Gesetz zu schaffen, unter dem 16. Juni 1870 ein Gesetz
erlassen worden, welches vorschreibt, daß bis zur gesetzlichen Feststellung
der Grundsätze über die Emissioii von Papiergeld einem Staat nur auf
Grund eines auf den Antrag der betheiligten Landesregierung erlassenen
Bundesgesktzes die fernere Ausgabe von Papiergeld gestattet werden kann,
während der Unitausch der älteren durch neue Werthzeichen, unter der
Voraussetzung, daß nicht an die Stelle von Papiergeld von höherem
Nennwerthe solches mit geringerem Nennwerthe gesetzt werde, freigelassen ist.

Hierdurch ist die Competenz des Reiches auf alle Papiergeld- und
Banknotensorten ausgedehnt.

Diese drei Gesetze haben mit dem Tage der Erlassung fiir das Gebiet
des ehemaligen norddeutschen Buiides Geltung erhalten und sind für die
süddeutschen Staaten entweder vom Tage des Eintritts in den deutschen

Bund oder vom 1. Januar 1872 an in Kraft getreten, so daß sie jetzt
für das ganze deutsche Reich maßgebend sind, mithin die auf die Reform
des Bankwesens bezüglichen Fragen das gesammte Reichsgebiet umfassen.
Dadurch hat auch die freiere Bewegung, welche das Gesetz vom 11. Juni
1870 zur Folge hat, sich über das ganze deutsche Reich erstreckt nnd es
kann, da dieser Theil der Materie hierdurch so weit geregelt ist, unD Da
ferner die in Zukunft zu erlassenden Bestimmungen über Ausgabe von
Staatspapiergeld mit dem Bankwesen wohl in einem gewissen, aber doch
nicht so innigen Zusammenhange stehen, daß die Lösung dieser Frage un-
abweislich zugleich mit in Angriff genommen werden müßte, sich nur um
das Gesetz vom 27. März 1870 handeln, welches nach seinem Schluß-
paragraphen mit dem 1. Juli 1872 außer Kraft tritt.

Würde dieser Termin verstreichen, ohne daß etwas Weiteres geschehen
wäre, so würde dadurch der alte vor Erlassung des Gesetzes bestandene
Zustand, welcher zu diesem Nothgesetz Veranlassung war, wieder hergestellt
werden, die das Bankwesen und die Banknoten betreffenden Bestimmungen
der Artikel 3 unD 4 Der deutschen Reichsverfassung würden in ihrer
Durchführung wenn nicht. name-ging fo doch auf längere Zeit iausokisch
gemacht werden.

 

Dr. Eduard Peters,
General-Sirenen des landw.t«)aupt-Vereins jin Reg.-Bez. Polen.
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Daher muß entschiiden auf Dem am 8. April beginnenden Reichstage
etwas gethan werden, nnd dies könnte entweder darin bestehen, daß man

einfach den jetzigen Zustand beläßt, den Termiii der Außerkrafttretung
dieses Gesetzes um noch ein oder zwei Jahre hinaiisschiebt und indessen
das Münzwesen eiidgiltig regelt oder eine neue Gesetzvorlage über das
Bankivesen einbringt, welche bestimmt ist, hier jetzt schon die definitive
Ordnung der Zustände herbeizuführen, die einschlageiiden Bestimmungen der
Artikel 3 und 4 zur thatfächlichen Wahrheit zu machen.

Alle Gutachten jedoch, welche bis jetzt über die Reform des Bank-
wksens abgegeben worden sind, haben den Wunsch, vor dem 1. Juli 1872
Die Baiikfrage auf gesetzgeberischem Wege erledigt zu sehen, ausgesprochen
und beziehen sich, wie dies nach der vorstehend gegebenen kurzen Andeu-
tung über den Stand der Gesetzgebung nicht anders sein kann, auf die
Bestimmungen, welche künftig die Ausgabe der Banknoten oder die Er-
haltung von Privilegien ordnen sollen.

Die in diesen Gutachteii so weit von einander abweichenden Ansichten
laufen auf folgende Vorschläge hinaus: entweder Einführung voller Vatik-
freiheit mit Freigebung Der Notenemission, oder Gewährung der Bank-
freiheit mit der Einschränkung, daß die Eniission von Roten an die Ein-
haltung von gesetzlich festgestellten Norinativbestimmungen geknüpft werde,
oder die Aufrechterhaltung der Conkessionsertheilung für die Errichtung
einer Zettelbank in jedem einzelnen Falle, oder endlich die Schaffung einer
Reichsbank, welche allein mit dem Recht der Ausgabe von Roten ausge-
stattet sein soll.

Jede dieser vier Ansichten hat ihre Vertheidiger, ihre Gegner; es ist
aber für den vorliegenden Zweck, will man nicht auf das Wesen und die
Wirksamkeit der Banknoten im Verkehr näher eingehen, unmöglich, die
Gründe für und gegen die einzelnen Ansichten anzuführen.

Der bleibende Ausschuß des deutschen Handelstages hat folgende
Resolutionen zur Annahme empfohlen: ’

I. Das Recht der Notenausgabe soll in Zukunft für das ganze
deutsche Reich im Prineip nur einer großen eentralen Bank zustehen.

Die bereits ertheilten Noteiiprivilegien mögen zwar erhalten bleiben,
indessen sollen neue nicht mehr ertheilt, auch die bestehenden nicht erweitert
werden. Sofern eine Bank das Recht unbeschränkter Notenausgabe besitzt,
muß dasselbe auf die dem gegenwärtigen thatsächlichen Geschäftsverkehr der
Bank entsprechende Summe herabgesetzt werden.

II. Für die nach I zu schaffende große kentrale Bank empfiehlt sich
in allen wesentlichen Stücken die gegenwärtig der preußischen Bank zu-
kommende Organisation: es ist daher die preußische Bank in eine »All-
gemeine deutsche Reichsbauk« hinüber zu leiten.

lll. Nach vollendetem Uebergang Deutschlands zur Goldwährung
sollen Banknoten unter dem Betrage von 100 Mark nicht mehr emittirt
und die umlaufenden eingezogen werden.

Der erste Congreß der deutschen Landwirthe hat die Frage viel weiter
aufgefaßt, indem er auf Die Stellung der Realeredit-Jnstitute in seinen
Resolutionen Bezug nahm. Dieselben lauten:

I. Der Congreß begrüßt die angebahnte Vereinigung der 12 land-
wirthschaftlichen Ereditinstitute der preußischen Staaten zu gemeinschaftlicher
Eniission einheitlicher Pfandbriefe als einen für den gesammten Grund-
besitz Deutschlands bedeutungsvollen Fortschritt in der Organisation des
Hypothekenkredits und spricht die Hoffnung aus, daß die Centrallandschaft
baldigst in Thätigkeit trete.

II. Bei der bevorstehenden Baiikreform ist die Einschränkung der
Notenemission, die Beseitigung aller den Zettelbanken auf Kosten der Ge-
sammtheit des Volkes ertheilten Privilegien und die Organisation eines
über das ganze deutsche Reich verzweigten Depositenbankshsteins im Inter-
esse des Personalcredits zu erstreben.

Die Banknoten müssen mindestens auf 100 Mark lauten.
III. Das Hypothekenbankwesen bedarf nicht minder der Reform, als

das Zettelbankwesen. Der Congreß wiederholt in dieser Beziehung seinen
früheren Antrag: »daß die Gründung von Grundereditanstalten möglichst
erleichtert werde, und zwar durch Aufstellung gesetzlicher Normativbestim-
mungen, auf deren Basis ohne Privilegium, aber auch ohne staatliche Be-
vormundung, im Wege der Vergesellschaftung unter den mannigfachsten
Formen die Befriedigung des Creditbedürfnisses erstrebt werden kann«.

Jn einer der Abendsitzungen der freien Vereinigungen, welche sich
während der Eongreßtage gebildet hatten, wurde noch folgender Antrag
des Herrn v. Schönberg in Bornitz bei Oschatz angenommen:

»Der deutsche Landwirthschaftsrath wolle dahin wirken, daß in
Deutschland ähnliche Institute, wie die im Königreich Sachsen bestehende
Landescultur-Rentenbank eingeführt werden«.

Dieser Antrag wurde dem Referenten bei Gelegenheit der Vorbe-
spkkchnng der während des Eongresses anwesenden Mitglieder des deutschen
Landwirthschaftsrathes mit übergeben und führt derselbe deshalb ibn unter
den Materialien zur Bankfrage mit auf.

Von diesen Anträgen und Resolutionen geht nur die oben unter II
genannte auf Die Bankfrage, wie solche gegenwärtig liegt, näher ein und
hängt so mit dem eigentlichen Berathnngsgegenstand direkt zusammen. Den
übrigen Resolutionen und dem Schönberg’schen Antrage gegenüber ist zu
erwägen, ob der Landwirthschaftsrath seine Berathung über das Bankwesen
noch auf diesen Gegenstand ausdehnen will, was gewiß als höchst wün-
schenswerth zu bezeichnen wäre, jedenfalls aber sehr dazu angethan ist, die



ohnehin weitschichtige Frage noch weitläusiger zu machen, weshalb deren
Abzweigung für einen besonderen Verhandlungsgegenstand angemessen er-
scheinen und nur das Zunächstliegende, die Berathung über die Reform

des Zettelbankwesens mit Hinblick auf das Gesetz vom 27. März 1870
ins Auge zu fassen sein dürfte.

Tharand, im März 1872. Prof. Richter.

 

Genossenfchafts-Commiffton. Kohlen-Confuni-Bereine.

(Orig.-Mitth.)

Als der laiidwirthschaftliche Central-Verein vor einigen Monaten in
Breslau tagte, wurde vielfach über die Mittel berathen, mit deren Hilfe
dem voii Zeit zu Zeit auftretenden und dem Landwirthe sich sehr fühlbar
machenden Mangel an Kohlen abgeholer werden könne.

Da die Gruben-Verwaltungen es vorziehen, mit größeren Consu-
menten und Speeulanten Lieferungsverträge abzuschließen, so geräth der

»kleine Eonsument in die schlimme Lage, häusig auf ben Erwerb von Kohlen
gänzlich verzichten zu müssen (wie auch in der That während dieses Win-
ters in einzelnen Gegenden des kohlenreichen Schlesiens ein Kohlennoth-
stand vorhanden war), oder er muß, wenn es ihm gelingen würde, Kohlen
zu kaufen, diese so enorm bezahlen, daß der hohe Preis der Kohle eine vor-
theilhafte Verwerthung derselben ausschließt.

Der landw. Ceiitralverein nahm deshalb im Jnteresse der kleineren
Kohleneonsumenten den Antrag des Rosenberger Vereins, in der von Herrn
von Reuß vorgeschlagenen Fassuiig an: »Es empfiehlt sich bei den zu-
ständigen Behörden dahin vorstellig zu werben, daß die sisealischen Gruben
auf Antrag der landw. Vereine die für den technischen Betrieb ihrer Mit-
glieder benöthigten Kohlen direct abgeben."

Wir hatten kaum geglaubt, daß dieser Antrag von günstigem Erfolge
begleitet sein würde. Offenbar müssen die Verwaltungen der fisealischen
Gruben wie die der Privatgruben den möglichst höchsten Ertrag als End-
ziel des Grubenbetriebes im Auge behalten und wenn die ersteren mit
größeren Eoiisumenien oder Speeulanten Verträge abschließen, die ihnen

auf Monate hinaus volle Arbeit gatantiren, die es ihnen ermöglichen,
die vorhandenen Capitalien in der ausgedehntesten Weise auszunützen, so
liegt kein Grund für sie vor, zu Gunsten kleinerer Consumenten
den Abschluß größerer Lieferiingsverträge zu beanstanden. Daß in der
That eine derartige Anschauung bei der königl. Regierung vorwaltet, beweist
das Reseript des Herrn Handelsniinisters vom 14. März d. J. (Landwirth
Nr. 24 zweites Blatt). Es entsteht in Folge dessen die Frage, auf welche
Weise den kleineren Kohleneonsumenten der Bezug der Kohle erleichtert,
und die Garantie für rechtzeitige Kohlenlieferung gegeben wird.

Die Bildung von Kohleneoiisumvereinen, welche die Kohlen
direct von den Gruben beziehen, würde auch den kleineren Consumenten
die Vortheile des Großbezuges ermöglichen.

Bielfach wird es den landw. Vereinen möglich sein, die Leitung und
Verwaltung des Kohleneonsumvereins selbst in die Hand zu nehmen, und
die Vermittelung eines Agenten zu umgeben, in den bei weiten meisten
Fällen werden aber die Mitglieder der landw. Vereine schwerlich iiber ge-
nügend freie Zeit disponiren, um die Geschäfte des Kohleneonsuinvereins

selbstthätig zu leiten. Die Arbeit, welche die Buchführung, Correspendenz,
Vertheilung der Kohle 2e. 2e. verursacht, ist jedenfalls keine gering anzu-
schlagende. Da bei zunehmender Ausdehnung der Geschäfte die Leitung
derselben immer schwieriger wird, so dürfte ein für die mit der Landwirth-
schaft verbundenen technischen Gewerbe sehr wichtiges Unternehmen, leicht
das Schicksal anderer Consuinvereine, welche in Folge mangelhafter Thä-
tigkeit des Vorstandes zu Grunde gegangen sind, theilen. Es wird in
der That dem Vorstande auch zu viel zugemuthet, wenn man von ihm
verlangt, daß er die Geschäfte des Cousumvereins bis in die kleinsten De-
tails betreiben soll.

Die landw. Vereine würden deshalb zwar die Bildung von Kohlen-
eonsumvereinen (denen womöglich auch den landw. Vereinen nicht Ange-
hörige beitreten dürfen) veranlassen, diese Coiisumvereine schließen alsdann

aber einen Vertrag mit einem Kohlenhändler resp. Agenten, laut welchem
der Letztere gehalten ist:

1. Den Mitgliedern des Vereins die Kohle unter Zuschlag eines be-
stimmten Provisioiissatzes nach Gewicht für den Einkaufs-preis
zu verkaufen.

2. Den Mitgliedern des Vereins stets die von ihnen beiiöthigteKohlen-
menge zu liefern, widrigeiifalls er dem Verein eine entsprechende
Conventionalstrafe nach pCt. des Werthes der bestellten und nicht
gelieferten Kohle zu zahlen hat. Der Verein hat diese Summe an
den Beschädigten zu zahlen. Andererseits ist der Verein verpflichtet,
deni Agenten die gleiche Conventionalstrafe zu zahlen, wenn die
Vereinsiiiitglieder die bestellte Kohle nicht in der festgesetzten Zeit
aus der Kohlenniederlage abholen.

3. Damit der Agent im Stande ist, feinen Verbindlichkeiten gegenüber
den Vereiiismitgliederii nachzukommen, so muß ihm durch den
Geschäftsfiihrer des Vereins das von den Mitgliedern desselben
(ungefähr) benöthigte Kohlenqnantum für den nächsten Monat bis
spätestens zum 15. des laufenden Monats bekannt gemacht werden.
Für die Wiiitermonate scheint es rathsain, den Terinin zu verlän-
gern. (Vergl. unten.)

. Der Agent verabfolgt die Kohle an die Mandatare oder Mitglieder
des Consum-Vereins entweder nur gegen baar oder gegen Vorweis

. nnd Uebergabe einer vom Geschäftsführer des ConsumsVereins
unterschriebenen VerladungssAnweisung Der Verein ist verpflichtet,
am Ende eines jedes Monats das Guthaben des Agenten durch
Zahlung auszugleichen.

5. Bestimmungen über die Dauer des Contractes, Kündigungsfrist 2e. 2e.
Die Vortheile, welche für die Mitglieder des ConsuuisVereins aus

einem solchen Vertrage resultiren, sind folgende:
1. Die Gewißheit, jederzeit über die nöthige Kohle zu verfügen.
2. Niedriger Kohlenpreis.
3. Vermeidung von Gewichtsverlusten.
4. Die Kohle kann längere Zeit in dem Depot lagern, unb braucht

die Kohlenabfuhr nicht, wie bisher, auf Kosten anderer, vielleicht
sehr nöthiger Arbeiten vorgenommen zu werden.

Die Vortheile des Agenten, resp. Händlers sind folgende:
1. Sicherer Verkauf bedeutender Kohlenquantitäten und somit
2. Verringerung der Betriebskosten pro Gewichtseinheit der Kohle.
Dieser beiden Vortheile halber ist der Agent sehr wohl im Stande,

den Mitgliedern des ConsumiVereins die Kohle gegen eine geringe Pro-
vision zu beschaffen.

Falls es den Mitgliedern des ConsumsVereins möglich ist, bereits
im August ihren (nngefähren) Durchschnittsverbrauch an Kohlen für die
6 Hkkbsts und Wintermonate anzugeben, so wird es dem Agenten mög-
lich, dem vorhandenen Bedarf durch frühzeitige, vortheilhafte Lieferungss
verträge zu genügen.

Ob der Kohlenhändler, resp. Agent die Kohlen von den siskalischen
Gruben oder aus anderweitigen Quellen bezieht, ist bei einer Gleichheit
der Preise und Qualität der Kohle gleichgiltig. Sollten aber die Vereine
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aus besonderen Gründen den Bezug siskalischer Kohlen wünschen, so würde
der Vorstand des Kohlen-Consuin-Vereius nur nöthig haben, die von dem
Agenten bei den königl. Gruben-Verwaltungen ausgegebenen Ordres, als
für den Verein zu N. N. bestimmt, zu beglaubigen.

Inwieweit die Bestimmungen des beigedruckten Statuts der Abände-
rung bedürfen, wird von den loealen Verhältnissen der verschiedenen Vereins-

Stationen abhängen, immerhin aber werden diese Statuten einen genügenden
Anhalt für die Begründung von Kohlen-Consuni-Vereinen bieten.

Proskau, Ende März 1872.
Dr. R. Janunfch,

Geschäftsführer der Genossenschafts-Eomniission
des landwirthschastlichen Central-Vereins

Statut für Kohlen-Confiim-Vcrcine.
I. Zweck des Vereins.

§. 1. Der durch die Cndesunterzeichneten Fgebildete Consumverein bezweckt
den emeinsebaftlichen Ankanf utid Bezug von «ohle.

§ 2. Die Verälzeilung resp. der Verkauf der gemeinsam bezogenen Kohle
eschieht nur gegen »aarzahlung an den Inhaber oder Verwalter des Depots,

cflowie an den Geschäftsführer des Vereins.
II. Mitgliedfchaft.

§. 3. Mitglied des Kohlen-Consum-Vereins kann Jedermann werden, so-
fern der Vorstand des Vereins nichts Besonderes gegen den Eintritt des sich
Meldenden einzuwenden hat. Diejenigen, welche dem Vereine beiziitreten
wünschen, müssen dem Vorstande ihre Anmeldung schriftlich einreichen, unb
sind im Falle ihrer Aufnahme gehalten, die Statuten zu unterschreiben

§.4. Mitglieder, welche aus dem Verein aiisziitreten wünschen, müssen
ihren Austritt schriftlich erklären. Die anstretenden Mitglieder haften noch
3 Monate nach Schluß des Rechnungsjahres für die während der Zeit ihrer
Mitgliedschait vom Verein eingegangenen Verbindlichkeiten

ä. 5. Die Mitglieder haften für die Verbindlichkeiten des Vereins solidarisch.
§. 6. Jedes Mit lieb zahlt behufs Deckung der laufenden Ausgaben ein

Eintrittsgeld von 00 ‘ hlrn. (Dieses Eintrittsgeld darf nicht zu hoch fixirt
werben, damit auch den weniger begüterten Mitgliedern der landwirthschaft-
kirlchsen uåid Rustieal-Vereine der Beitritt zum Kohleii-Coiisum-Verein ermög-
i t wir .

§. 7. Diejenigen Mitglieder, welche ihren Verpflichtungen dem Verein
ge enüber nicht nachkommeu, werden ausgeschlossen und verlieren ihr Eiiitritts-
ge d. Außerdem sind sie gehalten, die ihnen zuerkaniiten Conventionalttrafen
binnen der gestellten Frist zu zahlen.

III. General-Versammlung
ä. 8. Die jährliche ordentliche General-Versammlung findet im Laufe

des Herbstes statt, und müssen ferner voui Vorstande außerordentliche General-
Versammlungen, so oft als dies 1/3 ber Mitgliederzahl des Vereins schriftlich
beantragt, berufen werden. Der Vorstand kann jeder Zeit eine General-Ver-
sammlung einberufen.

§. 9. Die General-Versammlung hat folgende Befugnisse:
1. wählt sie den aus 3—5 Mitgliedern bestehenden Vorstand, welcher die

Vertheilung der Aemter unter seine Mitglieder selbst zu regeln hat,
2. Prüfung und Genehmigung der Rechnungen,
3. ertheilt sie alljährlich dem Vorstande Vollmacht, bei einem Geldinstitute

bis zu einein bestimmten Betrage Kapital aufzunehmen, um mit demselben
die Geschäfte des Vereins möglichst schnell unb vortheilhaft zu effeetuiren,

4. Stellung sonstiger Anträge. Bei Abstimmung entscheidet die absolute
Majorität.

1V. Vorstand unb Verwaltung.
ä. 10. Die Verwaltung des Vereins liegt einem ans 3—5 Mitgliedern

bestehenden Vorstande ob. Wählbar ist jedes Mitglied des Vereins. Beschluß-
fähig wird der Vorstand, wenn die Majorität der Vorstandsmitglieder in den
Vorstands-Sitzungen anwesend ist.

ä. 11. Der Vorstand wählt
1. einen Vorsitzenden,
2. einen Geschäftsführer, der zugleich stellvertretender Vorsitzender ist,
3. einen Kassirer, der, wenn nicht ein besonderer Protokollführer gewählt

wird, das Amt desselben übernimmt.
§. 12. Der Geschäftsführer führt die Correspondenz des Vereins, schließt

die Verträge mit den Grtibenverwaltungen event. den Kohlenhändlern und
Agenten, versendet die Circulare, durch welche der Vorstand feine geschäftlichen
Maßnahmen zur Kenntniß der Vereinsmitglieder gelangen läßt. Der Geschäfts-
führer hat dafür zu sorgen, daß der Kohleiihändler laut evntractlicher Bestim-
mung mindestens stets soviel Kohle auf Lager hält, als die Mitglieder des
Vereins durchschnittlich in 1'e 14 Tagen bedürfen. Sie'enigen Vereinsmitglieder,
welche bis zum l5. d. l. Mts ihren Bedarf an Koh en für den nächsten Mo-
nat nicht anmelden, können während dieser Zeit keinen Anspruch auf Kohlen-
lieferung erheben. Der Geschäftsführer darf nur für Mitglieder des Ver-
eins Kohlen bestellen; er muß ferner den Teriiiin fixiren, bis zu welchem die
Mitglieder die für sie bestellten Kohlen zu verladen haben. Alle vereinnahmten
Gelder hat der Geschäftsführer dem Kassirer zu übergeben. Dieser hat die
Zahlungen an den Agenten und Andere zu effeetuiren. Dein Geschäftsfiihrer
muß auf fein Verlangen, falls die Geschäfte eine bedeutendere Ausdehnung
annehmen, ein zweiter Geschäftsführer beigegeben werden.

V. Schiedsgericht.
Q. 13. Alle im Verein in Vereinsangelegeiiheiten aiisbrecheiiden Diffe-

renzen werden von einein Schiedsgerichte geschlichtet. Jede Partei hat zu dein-
selben 2 Mitglieder, nnd diese einen Obmann zu wählen.

VI. Auflösung des Vereins unb Abänderung der Statuten.
§14- Der Kohleiieonsuinverein kann nur aufgelöst werden. wenn 2/3 ber

in ber Generalversammlung Anwesenden es beschließen. Der«Kassenbest·and,
soweit er nicht zur Deckung eines etwaigen Desicits verwandt wird, ist bei der
Auflösung des Vereins gleichmäßig an die Mitglieder desselben zu vertheilen

§ 15. Die Generalversammlung hat jeder Zeit das Recht, mit2,-3 Majorität
der anwesenden Stiinmberechtigten die vorstehenden Bestimmungen zu ändern.  

(Orig.-Ber.) Oppcltt, 25. März 1872. (Der Oberschleftsehe
Gefammtvcretn) ist, nachdem die Vereine zu Beuthen, Eosel, Leobschütz,
Oppeln, Pitschen, Pleß, Rosenberg unb Groß-Strehlitz ihren Beitritt de-
finitiv erklärt, einige andere noch solchen in Aussicht gestellt haben, nach
dem provisorischen Statut als eonstituirt anzusehen, und hat demgemäß
der hiesige land- und forstivirthschaftliche Verein in seiner letzten Sitzung

den transitorischen Bestimmungen des gedachten Statuts gemäß beschlossen,
den ersten Vereinstag zur Zeit der im Monat Mai e. in Oppeln statt-
sindeiiden Thierschau und Ausstellung dorthin einzuberufen. Nach dem fest-
gestellten Programm wird am Sonntag den 12. Mai Nachmittags 3 Uhr
die Sitzung des Verwaltungsraths, am 13. Mai Vormittags 10 Uhr die
rGeneral-Versannnlung, am 14. Mai gemäß dem bereits veröffentlichten
Programm die Thierschau und Ausstelluiig stattfinden, unb ber 15. Mai
diversen Exeursiouen in interessante Wirthschaften des Vereinsbezirks ge-
widmet sein. Es steht zu hoffen, daß durch recht zahlreichen Besuch des
Vereinstages und reichliche Beschickung der Ausstellung seitens der Vereins-
genossen die Erreichung der Ziele des neuen Vereins, im gemeinfameu
Zusammenwirken die Interessen der oberschlesischen Landwirthschaft zu för-
dern, kräftig angebahnt wird. -

tOrig.-Ber.) Göklikz, Anfang April. Der Witterungsverlauf des
vorigen Jahres ist im Ganzen genommen ein normaler gewesen, nur im

Herbst während der Saatzeit ließ die sehr anhaltend trockene Zeit die Ein-
saat nicht in erwünschter Weise von statten gehen, indem trotz aller auge-
wandten Mühe unb Mittel zur Zerkleinerung der auf dem Acker liegenden
Erdschollen und Klöße der Zweck nicht vollständig erreicht wurde und nur
ein sehr unvollkomnienes Aufgehen des Saatgntes zur Folge hatte. Die
junge, dünn aufgegangene Saat konnte sich wenig bestocken, auch darum,
weil der Landwirth, vergeblich auf einen etgiebigen Regen wartend, dieselbe
später als gewöhnlich bestellt hatte. Hin und wieder machten auch die
Feldmäuse sowohl in der Getreidesaat als in dem jungen am erheblichen
Schaden, so daß der Stand der Wintersaaten und des Klees als
nicht zufriedenstellend bezeichnet wird. Merkwürdiger Weise sind die
Drillsaaten, die beim intelligenteren Theile der Landwirthe immer
mehr Eingang finben, von allen Herbstftüchten ausfallend gut zu nennen. 

Die Frühjahrsbestellnng hat unter ziemlich günstigen Aufpieien hin-
sichtlich deren Bearbeitung erst begonnen.

Der Stand der Viehzucht sämmtlicher Hansthiere ist befriedigend,
obschon die Maul: unb Klauenseuche unterm Hornvieh ziemlich stark ver-
breitet war. Als ein vortreffliches Mittel oder vielmehr Präserbativ gegen
dieselbe ist das homöopathische Mittel von Dr. Friedr. Aug. Günther in
Nordhausen, zu beziehen durch den Kammer-Rath Eupel in Sondershausen
(auch in hiesigen Apotheken bereits verkäuslich). Viehmast wird nament-
lich im benacbbarten Sominio Hennersdorf mit Vorliebe unb Vortheil be-
trieben. Im Allgemeinen ist die Viehmast im verflossenen Winter in
Folge der schlechten Kartoffelernte nicht erheblich gewesen. Die Haupt-
Zuchtrichtung bildet die Oldenburger und Holländer Rate.

Der Betrieb der technischen Gewerbe war schwach, denn der
Mangel an Kartoffeln war der Branntweinbrennerei hinderlich. Die
Brauerei wird theils durch Aetiengesellschaften und reiche Capitalisten in
Städten zum Nachtheil der kleinen Dominialbrauereien betrieben. Ziegeleien
hatten im verflossenen Herbst alle große Vorräthe, besonders in Mauer-
steinen, welche aber in der Neuzeit alle nach Berlin aufgekauft wurden,
und für einen Preis von 12—13 Thlr. pro Mille auf hiesigen Bahn-
hof geliefert werden. Die vielen Neubauten in Berlin influiren auf die
hiesigen Ziegeleieu, deren allein etliche zwanzig im Stadtweichbilde in einer

vorher kaum gekannten Weise beschäftigt finb, um Baumaterial zu liefern.
Was nun die Eredit- und Arbeiter-Verhältnisse betrifft, so

ist es mit den ersteren besser geworben, denn trotz alles Aetienschwindels
ist jetzt Geld auf gute Hypothek ländlichcr unb städtischer Grundstücke
gegen 5 pEt.-- Zinsen unschwer zn aequiriren. Aber die Arbeiter-Ver-
hältiiisse und das Gesindewesen liegen wie ein driiekeiider Alp auf den
Oekonoinien und verleideii Vielen das Wirthschaften; denn selbst bei gegen
früher doppelt hohen Löhnen (für Knechte 30 bis 60 Thlr» fiir Mägbe
20 bis 30 Thlr. jährlich) sind Arbeiter und Gesindepersonal auf Land-
giiter nicht zureichend; das Angebot der Arbeit ist schwächer, als die
Nachfrage. Anders verhält sichs in der Stadt, wo es namentlich an
iveiblicheiii Dienstpersoiial keinen Mangel hat. Dieser für den Landwirth
lästige Umstand nöthigt ihn denn auch, möglichst viel Maschinen aller Art
zu gebrauchen, wobei Dreschmaschinen mit Danipf-Locoinobilen den ganzen
Winter hindurch Beschäftigung fanden. Auch die Gras-Mähe- unb Ernte-
Maschinen kommen immer mehr zur Anwendung.

Der Bodeiiwerth ist wohl in Folge des verminderteir Geldwerths
und der hohen Preise aller landwirthschastlichen Producte sehr gestiegen,
denn es werden jetzt auf größeren Dominien, welche eine mehr intensive
Wirthschast austreben, sogar Außeiifelder mit 10 bis 11 Thlr. pro Mrg..

im Einzelnen verpachtet.
Die Bodeneultur ist im Fortschreiten begriffen, Drainage wird fort-

gesetzt, künstliche Düngung in verstärktem Maße angewendet, Tiefeultur
aber erschwert der steiiiige Untergrund. -

Der Absatz der Producte ist durch die von hier aits nach fast allen-
Richtungen hin auslaufeiiden Eisenbahneii sehr erleichtert, namentlich durch-
die Berlin-Görlitzer Bahn, wodurch Fische (ein Hauptproduet der Lausitz)
nach Frankfurt a. d. O» Berlin, Stettin und Hamburg, Kälber, über-

haupt Mastvieh, Butter, Käse ze» Ziegeln, Bauholz 2e. massenhaften Ab-
satz finden.

Zu erwähnen ermangele ich nicht, daß in hiesiger Gegend wichtige
Mineralien ausgedeckt worden sind, so auf bem Dominialgute des-
Herrn Dehiiiisch in Nieder-Ludwigsdorf, etwa eine Stunde von Görlitz,
außerordentlich reichhaltige Kupfererze, nur einige Fuß unter der Erd--

oberfläche liegend, und in Ober-Rengersdorf, etwa 21/2 Stunden von
hier, Kobalt-Mangan und Schwefelkies in so erheblicher Menge,
daß diese letzteren Metalle bereits bergmännisch gewonnen werben, um
technische Verwendung zu finden. Auch in ber Nähe von Laubaii ist·
bituiniiiöser Kupferschiefer auf bem Grundstiick eines Bauerguts--
besitzers entdeckt worden, dessen bergiiiännischer Gewinn der Zukunft vor-
behalten bleibt.

Wenn Sie nun schließlich noch specielle Wünsche des hiesigen land-
wirthschaftlichen Betriebes kennen lernen wollen, so dürften Sie theilweis-
schon davon in Kenntniß gesetzt worden sein. Während man im benach-
barten Sachsen für Belebung und Vermehrung der Pferdezucht durch

föniglicbe Beschälaustalten, deren allein in der sächsischen Dberlaufiß 4 ober
5 etablirt finb, gesorgt hat, geschieht in unserem Aiitheil gar nichts für
dieselbe, obschon wir Petitionen an die Gestüts-Direetion in Leiibus unb
ans Ministerium schon im vorigen Jahre eingereicht hatten. (Der Central-
Vereiii ist in gleicher Weise — leider aber auch vergeblich -— vorstellig
_geworben. Sie Red) Demnach bleibt den diesseitigen Land-
wirthen nichts anderes übrig, als im Nachbarstaate das Be-
deckeii ihrer Stuten zu erbetteln. (!!)

Ein nicht minder heißer Wunsch des landwirthschaftlichen Betriebes
hiesiger Gegend ist die Einrichtung einer Körordnung fürs Horn--

vieh, d. h. daß für die zum öffentlichen Gebrauch aufgestellten Zucht-
stiere gewisse, den Loealverhältnissen angemessene Bedingungen in Bezug

auf Qualität der Thiere und Höhe des Sprunggeldes festgesäglltÄweJeren..

 

(Landwirthschaftliche Lehranstaltzu erezeu a. d. S.) Die unter der
Leitung des Herrn Otto Schönfeld ins Leben gerufene Lehranstalt zu Wrie-
zen a. d. O. veröffentlicht soeben ihren ersten Jahresbericht, der zunachst eine
einleitenbe Arbeit des Dirigenteii enthält über die lebendige und todte landw..
Praxis, unb barin bie Nothwendigkeit eines Verständnisses für die landw..
Arbeiten gegenüber einem nur mechanischen, handwerksmäßigen Betriebe betont-
und fordert. Der Lehrplan schließt sich demnächst an, und erstreckt sich der-
selbe auf Betriebslehre, Buchführung, Physik, Chemie, Zoologie, Botanik;.
ferner die von Kreisthierart Junkers vorgetragene Thierarzneikunde, welche-
sich über Anaiomie unb Physiologie der Hansthiere und das Aeußere des
Pferdes verbreitet; endlich sind in den Nachmittagsstunden Disputationem so-
wie Excursionen angesetzt. Dienstag, den 26. März, fand Plapffantllchk Prü-
fitng der 14 Anstaltszöglin e unb bamit ber Schlußdes diesjahrigen Winter-
Cursus statt; mit»deni 1. Iqtovember d. J. beginnt ein neuer »Eursus, zu dem«
Elementarkenntnisse und mindestens Ijährige praktische Vorbildung als Auf-
nahniebedingiingen gelten.

(Senntnrirnng von Vichsatz.) Die in Schönebeck zur Berathung über-
eine zweckmäßige Detiaturirting des Vieh- und Dungsalzes usammengetretene
Commission hat ihre Aufgabe vollenden Das Ergebniß der erathungen wird-
dem Bundesrathe vorgelegt werden. Die Denaturirungsmethode, über die sich-
bis?) Fonferenz einigte, soll dem Vernehmen nach wesentliche Erleichterungen mit·
si ringen.

(Rttidcrpest.) Die neuesten Nachrichten aus Belgien wissen· leider wieder
von einem neuen Falle zu beriebten, ber in ber Nähe vvn VUISAE dUkch ein
von einem Viehhandler angelauftes Stück eingeschleppt worden »ist; man sollte
also doch möglichst vermeiden, zu jetziger Zeit fremdes Rindvieh ‚an ulaufen,
zum Wenigsten nicht aus solchen Ställen, die nicht gaas unberbäcbtig mb. JFI
bem fkau öfischen sthrbbebartement, das ja mit Belgien grenzt, herrscht die-
Rinderpesi noch in einer großen Anzahl von Gemeinden, während die Seuche-

in den Arrondissements von
aber doch

ürchtungen

 

in dem Departement der Ardenneii sich nur noch· »
Sedan und Rocroi zeigt, die allerdings dein Konigreich benachbart
weit genug entfernt sind, um auch von dieser Seite ernstliche Bef
zu erregen.

Zur Urtenston tingtgangtne Werke:
Der Kartosselbau nach seinen neuesten Fortschritten und Bei-be errin-

en. Nebst Beschreibung und Beurtheilung von 122 neuen Kartoffe fetten. on Friedr. Aug. Pinckert. Leipzig, Verlag von Herm. Weißbach.



Anleitung zur Cultur und Benutzung her-251111 als Renner: und Futter-
Wange. Von Friedr. Aug. Pinctert. Leipzig, Verlag von Herm. Weißbach

Illustrirte Berichte über Gartenbau, Blumen- und Geinusezucht. Obst-
bau und Forstkunde. Prüfung der neuesten Erscheinungen und Erfin-
bungen, als: Pflanzen, Gartenbauten, Anlagen, Verzierungen, Gerathe und

Literatur, herausgegeben von Emil Rodigas, Professor der Botanik und
General-Secretair in Gent. . » O »

Der Hafer, Cultur und Benutzung der einträglichften Haferarten von Friedr.
Aug, Piiickert, Gutsbesitzer und Cinschatzungscommissair. Leipzig, Verlag
1o11 Herm. Weißbach.

v. H. London, 30. März. Das Winterwetter ist vorübergegangen, ohne
ben Saaten einen wesentlichen Schaden zugefügt zu haben; der Vegetation ge-
schah nur ein wünschenswerther Einhalt. Doch litt das Gras unter dem stren-

gen Frost und die Feldarbeit erfuhr große Perzogerung. DieoZufuhr der
Former in Weizen zu unserem gestrigen Markt war gering. Jn Folge der be-

vorstehenden Feiertage war der Handel in demselben lebhaften doch war das

Geschäft, das zu Stande kam, vergleichsweise nur gering und nur hin und

wieder wurde eine Avanee von 1 Sh. per Quarter erreicht. Mehl war ruhig,
auf den Preis-desselben übte eine weichende Tendenz die Nachricht, daß unge-
fähr 10,000 Barrels amerikanischen Mehles von Vavre nach England wieder
zurückgehen würden. Jn Gerste verursachse die ftarfe Gmfuhr ‚franaoufrher
Gerste ein Weichen der Preise; nur die feineren·Malz-Sorten blieben unver-
dnbert. Alles übrige Sonimerkorn war im Preise wie ·bish·er·. Die Einfuhr
nach hier aus dem Auslande und den Colonien betrug in dieser Woche 3260

Quarters Weizen, 4030 Geiste, 18500 Hafer, 1760 Bohnen, 900 6a116 und
1000 Barrels Mehl. Jn schwimmendem Getreide war der Handel in dem
ersten Theil der Woche fest; nachher aber nahm die Nachfrage ab iino die
Preise hatten eine fallende Tendenz.

sAm Berliner Viehmarkt den 2. April] wurden bezahlt:» Riiidvieh-
beste Qualität 17—18 Thlr. mittlere Qualität 13—14Thlr., geringe Qualität
10—11 Thlr. per 100 Pfd. Schlachtgewicht. Schweine: kaum 18 Thlr. sur
100 Pfund Schlachtgewicht, geringe»Waare 16 —- 17 Thlr. Hammel, beste
fette Waare 8 Thlr. per 45 Pfd. Schlachtgewicht, geringe Waare bei 7 Thlr.
schwer zu lassen.

Breslau, 3. April. (Wollbericht.) Der regen Lebhaftigkeit, welcher sich
das Woll eschäft in den ersten 2 Monaten dieses Jahres erfreute, folgte »i«m
Monat Pgärz eine merkliche Ruhe, welche einige Male durch größere Geschaste
und ganz am Schlusse desselben durch stärkere Verkäufe unterbrochen wurde.
Man merkt es dein Gange des Geschäfts recht an, daß nur das Nothigste ge-
kauft wird, obwohl andererseits die hiesigen Läger einem großen Begehr nicht
mehr entsprechen. _ __

Jn snow whites sind ansehnliche Zufuhren eingetroffen, doch stockt das
Geschäft hierin, weil die Inhaber ihre Cinkäufe noch nicht mit Gewinn reali-
siren können. Gerberwolleii finden bei guten Preisen guten Absatz. h ·

Der Umsatz im März betrug eirca 4500 Ctr.,» welche bestanden in circa
1200 Etr. schlesischen, 1000»Ctr. feine Ungarn, Circa 1600 Qtr. Polen und
Ruser und circa 700 Etr. Gerberwollen. _ .. » » _

Die Käufer waren hierländische »und rheinische Fabrikanten» Frankreich,
und für eine Kleinigkeit England; Oesterreich blieb dies Mal Last ganz ans.
Preise waren unverändert. Siegmund Schneider.

Berlin, 3. April. [Produrteii-Viirse.] Weizenloeoye1000Kilogramm
66——82 Thlr., ‚an Mai 771/2—1/4 Thlr. bez. —- Roggen loco » 1000 Kilo-
gramm 52—56 Thlr. gefordert, neuer 511/2-- 56 Thlr. bez., M April und 1a:
April-Mai 527/8——531/4—523/4 Thlr. bez., M Mai-Juni 531-«4—1X2—1X8 Thlr.
bez., M Juni -Juli 533/4—54—531/2‘11111.bes. — Rog genniehl M März 7
Thlr. — Sgr. bez. -— (Srbfen. ‚m Kilogramm Kochwaare 50—57 Thlr., Futter-
waare45-48 Thlr. —- Gerste, gross-e und kleine. M 1000 Kilogramm 45
bis 60 Thlr. ——— Hafer loco ‚m 1000 Kilogramm 41—50 Thlr., ponimerscher
46— 471/2 Thlr. bez. — Rüböl W 100 Kiloaramm loco 271/2 Thlr. bez., »
April-Mai 271/4—7/12—5/12 Thlr. bes. — Leinöl [m 100 Kilo raiiim loco
252/3 Thlr. —- Spiritus » 10,000 Liter O/0 loco ohne Fajz 20 « hlr. 5 bis
3 691. bez., ‚m April und April-Mai 23 Thlr. 10—12—8 Sgr. bez., I” Mai-
Juni 23 Thlr. 11——14——10 691. bez., M Juni-Juli 23 Tile 15—19—15 Sgr.
bez., M *‘5u11=*21uguft23 Thlr. 10—-18 Sgr. bez., l” August-September 23 Thlr.
10—8 c--gr. bez.

Bericht von Cuiio Breslauer.
Breslau, 4.211111. fLaudiniirktJ Die Zufuhr am heutigen Markte, ob-

wohl klein, genügte dennoch vollständig der anhalteiid geringen Frage für Ge-
treide. Preise haben sich kaum verändert.

Weizen ruhig, ‚m 100 Kilogr. Netto weißer 6 Thlr. 17 691. bis 7 Thlr. 6 691.
bis 7Th r. 26 691., gelber 6Thlr. 9Sgr. bis 7 Thlr. bis 7 Thlr. 17 Sgr.
Roggeii unverändert, per 100 siilogramm Netto 5 Thlr. 13 691. bis 4Thlr.
29 691. Gerste still, W 100 Kilogramm Netto 5 Thlr. 13 691. bis 4 Thlr.
29 691. Hafer fest, » 10C Kilogramm Netto 4 Thlr. 25 691. bis 4 Thlr.
14 691. (5111111, M 100»Kilogramm Netto 5 Thlr. 10 691. bis 5 Thlr. 271/2
Sgr. ”Bohnen, in 100 Kilogr Netto· 6 Thlr. 20 691. bis 7 Thlr. 3 Sgr. bis
7 Thlr. 25 691.“ 131111111111, ‚m 100 Kilogramm Netto 2 Thlr. 20 — 23 691.
Wirken 431 100 Kilogramm Netto 4 Thlr. 9Sgr. bis 4Thlr. 10 691. Muts
4m 100 Kilogramiii Netto nominell, 5 Thlr. 24 Sgr. bis 5 Thlr. 26 691.

——— 119 ---'
Rai-studiert ‚a1 50 Kilogramm Netto 72—75 Sgr. Leinkuchen, » 50 Kilo-
gramin Netto 93—94 Sgr. Schlagleinsaat 91/2—9—81/2 Thlr. Kleesaateii,
weiße, still, per 50 Kilogramm Netto 13—16—17—20 Thlr.,rothe M 50 Kilo-
gramm Netto 13—15——17—19Thlr., schwedisch 16—20—25 Thlr.

Anitliche Notirungen vom 4. April 1872.
Pro 100 Kilogramm.

feine mittle ord. Waare

Ammmwmwwmmmmwwm
Weizen,weißer ........ 7s20’—— 7526—- 7" 57— 6116'- 6261-—

bo. gelber ......... mas- 718'— 7 2f— our-— 6'24—
Roggen ............. 5;Jo;—— 513— 5151- 4!29-— 5« 3——
Gexste .............. 4'221 6 427; 6 418;-— 414— 416—
Haöer neuer .......... 4'14 ——- 416‚-— 4‘12— —- ——— 410—
(Seien. ............. 5 6— .512;— 425— 4 5— 4115—

 

Kartoffel-Spiritus M 100 Liter s- 100 pCt. 225/8 Thlr.

Polen, 3. April. sEduard Mamroth.1 Wetter: schön. Roggen (M 100
Kilogramm) ermattend. Gekündigt 50 Wispel, M Frühjahr 521X2 Gd., l”
April-Mai 521/4 bez. und Br., ‚m Mai-Juni 521X4 bez., Br. und Gd., » Juni-
Juli 523X4 bez. und Br., p: Juli-August 53 Br. und Gd. — Spiritus: fest.
Gekündigt 48,000 Quart we 8000 Quart z), I“ 211111203/4 bez., Br. und Gd.,
1m April-Mm 2011/12 bez. und Br., in Mai 2023 24—21 bez. und Gd., y-
Jiini 211X6—5X24 bez. und Br.

Vereinskaleiidcr
h Den 8. April, Vormittags 10 Uhr, Eröffnungssitzung des deutschen Land-

Bnlrthfchlaftsraths in Berlin, im Hause der Kurmärkischen Ritterschaft, Wil-
e msp aß 6.

Den 9. und 10. April, Nachm. 4Uhr, Generalversammlung aller Mitglieder
der centralisirten landw. Vereine Schlesiens, in Breslau, Hötel de Silesie

Bekauntmachung.
Die unterzeichnete Coniniission macht darauf aufmerksam, daß Land-

wirthe und Gewerbetreibende. welche die Wiener Weltausstellung des nächsten
Jahres zu beschicken gedenken, ihre Anmeldungen bis zum 15. d. M. ein-
zureicheii haben. Für die Aussteller ist es von Wichtigkeit, sich möglichst
frühzeitig einen passenden und ausreichenden Raum für ihre Erzeugnisse
zii fiebern, ebenso ist es für die Commission erwünscht, rechtzeitig eine Ueber-
sicht über die Betheiligiing zu gewinnen. Die Interessenten werden daher
ersucht, ihre Anmeldiingeii innerhalb der festgesetzten Zeit hierher gelangen
zu lassen. Ob und inwieweit es möglich fein wird, verspätete Anmel-

duiigen zu berücksichtigen, muß die Coniiiiissioii der Prüfung in jedem
einzelnen Falle vorbehalten.

Exemplare der Anmeldeformulare, sowie der sonstigen, die Ausstellung
betreffenden Driieksacheii sind außer von der unterzeichneteii Stelle auch von
den königlichen {Regierungen und Landdrosteien, in Berlin voii dem könig-
lichen Polizei-Präsidium, ferner von den königlichen Ober-Bergämtern, von
den Handelskaiumern, kaufmännischen Corporaiioneii, von den landwirth-

schastlicheii und gewerblichen Centralvereinen zu beziehen.
Berlin, den 1. April 1872.

Königl. Landes-Comuiiffion für die Wieiier Welt-Ansstellung.
Wofer.

Nesolutionen
zu der Tagesordnung der am 9. und 10. April im Hörel de Silesie

hierfelbft anstehendeu

(151111111111rrfannnlung der landw. Vereine 511111111116.
ad II. der Tagesordnung: Riiiderfeiicheiiaiigelegenheit.

Antrag des Referenten, Rittergutsbesitzer Wollny: Die General-
versammlung wolle Ein Hochlöbliches Präsidiuni ersuchen, Namens der ge-

sainmteii landw. Vereine Schlesiens ein Gesuch an Se. Durchlaucht den
Herrn Reichskanzler Fürsten von Bismarek zu richten, dahin gehend, daß

1. die unerlaubte Einführung von Rindvieh über die diesseitigen
Grenzen durch schärfere Bewachiiiig derselben unterdrückt werde, indem
ohne eine solche Maßregel alle sonstigen Eiiisuhrverbote und Be-
schränkungen illusorisch sind;

2. daß die Eiiifuhr von Riiidvieh über die österreichischen und riissischen
Reichsgreiizen überhaupt verboten werde.

Sollte der Versammlung dieser letztere Antrag zu weitgehend erschei-
nen, so stelle ich anheim, den Antrag der Oppelner Versammlung zu
adopiiren und denselben fo zu fassen:  

2. »daß die (Einfuhr von Rindvieh nur unter Abhaltung einer aus-
reichenden, mindestens zwölftägigen Quarantaine zu gestatten sein
möge,“

welchem ich ferner noch den Zusatz zu geben bitte:
»daß aber alles der Steppenraee angehörige Vieh unbedingt von
der Einfuhr ausgeschlossen bleibe.«

ad III. Sparkassenwefen.
Antrag des Referenten Dr. jur. et phil. Jannafeh:

1. Die General-Versammlung der eentralisirten landw. Vereine wolle
das hohe kgl. Ober-Präsidium der Provinz ersuchen, dem hochdem-
selben von den verbündeten Vereinen vorgelegten NormalsStatute
für Sparkassen die Genehmigung zu ertheilen, sowie

2. die auf Basis dieses Statuts gegründeten Sparvereine von der
Verpflichtung, die bei ihrer Begründung nothwendige Erlaubniß des
Ober-Präsidii einzuholen, zu entbinden und

3. es der Prüfung der zuständigen Gerichte zu überlassen, ob die von
den neubegründeten Sparvereinen verfaßten Statuten auf Basis
des Normal-Statuts beruhen und in diesem Falle der Genehmigung
des kgl. ObersPräsidii nicht mehr bedürfen.

. ad IV. Organisation der Dorfvereine
Anträge des Referenten Director Pietruskh:

1. Die sogenannten Rustieal-, Dorfvereine und landw. Casinos treten
entweder mit den bestehenden Kreis- (Speeial- oder Einzel-) Vereinen
oder mit dem Central-Verein der Provinz in organische Verbindung.

. Zu diesem Zwecke erwerben dieselben als solche entweder die Mit-
gliedschaft desjenigen Vereins, in dessen Bezirk diese liegen, oder die
Mitgliedschaft des Central-Vereins

Dieselben zahlen entweder in die Kasse des Kreisvereiiis, dem sie
sich angeschlossen haben, oder in die des Central-Vereins einen jähr-

lichen Miiiinial-Beitrag.
. Das Statut des Central-Vereins wird in dem vorliegenden, ge-

dachten Sinne seitens des Central-Collegiums erweitert, event.
abgeändert.

Antrag des Correferenten Wanderlehrer Arndt:
»Dein Statut des Central-Vereins folgenden Zusatz-Para-

graphen hinzuzufügen:
Landwirthschaftliche Rustieal- oder Dorfvereine können sich auch

direct dem Central-Verein anschließen, und haben sie dann nur je
nach der Mitgliederzahl und der Höhe der Beitragsquote jeden Mit-
gliedes im eigenen Verein ein durch den Vorstand des Central-
Vereins zu bestininiendes Pauschquantum von 2 bis 15 Thlr. jähr-
lich zu zahlen. Hierdurch erwerben sie das Recht der Absendung
eines stiinmberechtigten Delegirten zu den Sitzuiigen des landw.
Central-Vereins also überhaupt die Mitgliedfchaft in demselben.

ad VI. Haiidelsüfanccn.
Anträge der Herren Referenten Dr. Friedländer-Kentschkau und

GuradzesKottlifchowitz: Die Versammlung wolle beschließen:
»Der Centralverein möge sich mit der Breslauer Handelskammer,
dem Polizei-Präsidium, der SchlachtviehmarktsCommission zum
Zweck der Bildung einer gemeinsamen Commission in Verbindung
fegen, welche den Auftrag hat:

1. Die angeblich am hiesigen Platze bestehenden Handelsüsaneen,
2. Die Art und Weise der Preisfeststellung an der Börse, am Getreide-

und Schlachtviehniarkt zu prüfen und definitiv festzusetzen«.

ad VIII. Gründung von Culturrenteiibaiiken.
Antrag des landw. Vereins Laubaiier Kreises:

1. 611 General-Versammlung zu Breslau erklärt die Gründung einer
Cultur-Rentenbank im Interesse der Landwirthschaft für durchaus
wünschenswerth,

. Die General-Versammlung ersucht den Centralvereins-Vorstand,
mit allen Kräften dahin zu wirken, daß der Preußische Staat eine

Landeseultur-Rentenbank, ähnlich der im Königreich Sachsen durch
das Gesetz vom 21. November 1871 eingeführten, begründe oder
durch Gesetz anderen Körperschaften die Ausgabe solcher Cultur-
Rentenbriefe gestatte.

 
— Für die Norddeutsche Hagel- Versicherungs s Gesellschaft versendet sraneo Antragsformulare die General-Agentur des Staatsanwalts a. D. von Schmidt zu Groß -legau. —
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patentirte Kalt-Fabrik von
szfurt

empfiehlt zur nächsten Bestellung, besonders für Hackfrüchte und Futterkräuter, sowie zur Kopfdüngung und zur

Die Königliiy 1131111 . h
Dr. A. fault in Sta

Wiesendungiing, namentlich für Bruch- und Moorboden und für saure

ihre Kalidüiigmittel und Magiiesiapriiparate
unter Garantie des Gehaltes und unter Controle der Landwirthschastlichen

Kalidüngung beseitigt bei Wiesen und Weiden die Moose sicher und liefert mehr und besseren Heu-
(Ertrag. 6a nur 1—2 Ctr. für einen Morgen Wiese erforderlich sind, so
lobnend. Frübzeitige Anwendung erforderlich. .

Ferner liefern wir Viehsalze und Lecksteine billigst.

  

»i« -
s- « .

 

Profpecte, Preisrourante und Frachtangaben gratis und franeo.

und verniooste Wiesen und Weiden, · _
1m April.

Versuchsstationen.

ist diese Düngung eben so billig als 15 691., EDIittelforte 1 Thlr.

|208-x

auf jedem leichten Boden.

 

 

reiscourants und Proben stellen jederzeit zur Verfügung.
Zahlungsbedingungen nach Vereinbarung.

amflith-noehenme-up
und Leim-Fabrik,

Eo BflßkWitZ, Gl’cifibflberga
an der Schlesischen Gebirgs-Eisenbahn,

ofl'erlrt in bester Qualität unter Garantie des Gehaltes: i‘einst gedäinpl‘tes Knochenmehl, mit Schwefel-
säure prüparirtes Knochenmehh buperphosphate aus Spodium und Knochenasehe, ammoniakalische
Superflhosphate, Kali-Superpllosphate etc. etc. zu billigsten Preisen.

erphosphat-

[175-x
 

Die Chemische nüngerfabrik‚
Adieu-Gesellschaft zu Breslau

(Comptoir: Schwrldnitzer Stadtgraben 12)
ofl‘erirt zur Frühjahrssaat in bekannter Güte und unter Garantie des vers roehenen Gehalten: feinstes

Superp Iosphate aus Spodien undKnochenmehl, mit Schwefelsaure präparirtes Knochenmehl,
Knochenaschc mit Kali und mit Stickstoll‘. scllwel'elsaures und

Guano und Kalisalze.
Preise billigst; Zahlungsbedingungen nach Vereinbarung.

Preiscourants ste Ien jederzeit zur Verfügung.

entnommen.vorschubF

animalisches Ammomak, echten

[64-]:

und im zweiten Jahre 5—6 Schnitt. Man kann denselben unter Gerste und Hafer säen.
geschnitten» giebt er ein herrliches Futter für Pferde,
esonders für Milchkühe und Schafvie

Psd. Samen echte Original-Saat kostet 1 ‘ hlr.

3. (Champignon Yellow Globus.)
Schottifiher Riefen-Turnips-Runkel-Rüben-Samen

» _ Zum ersten Male in den Handel gebracht. _ , »
Diese Rüben sind von constanter, schöner Form, frei von Nebenwurzeln, werden im tiefgeackerten Boden 18 bis

22 Pfd. schwer. Da der Samen doppelt gereinigt, beträgt die Aussaat pro Morgen nur 3 Pfd. 1Pfd. kostet 15 691.
Culturanweisung füge jedem Auftrag bei.

Ernst Lange, Alt-Schlincbcr
rankirte Aufträge werden mit umgehender Post expedirt, wo der Betrag nicht beiggügh wird solcher wissest-

w speist-kniest speist-kniest w
Elegante Visiten- und Adress- -Karten‚

Verlobungs- und Hochzeits-Anzeigen,

[255-1] w Ehren-Bürger-Briei‘e, q

Mitglieds- und Ehren-Diplome,

Kaufmännische und Lundwirthschuftliche Formulare.

Artistisches Institut M. SPIEGEL, Breslau.

Für Land- und Ackerwirthe.
l. Engl. Futterrüben-Samen.

Diese Rüben, die schönsten und ertragreichsten von allen jetzt bekannten Futterrüben, werden (1—3 Fuß)
im Umfange grosz und (5-—10 15 Psd.) schwer, ohne Bearbeitung.

Die zweite Aussaat im Juni, Juli, auch noch Anfangs August und dann auf solchem Acker, wo man schon
eine·Vorfrucht abgeerntet hat, z. B. Grünfutter, Frühkartoffeln, Raps, Lein und Roggen. Jn 14 Wochen sind die Rüben
vollständig ausgewachsen, und werden die zuletzt
Frühjahr ihre Nahr- und Dauerhaftigkeit

Unter 1X4 Pfd. wird nicht abgegeben.

2. Bolharascher Riefen-Houig-Klee.
Dieser Klee ist so recht berufen» Futterarmuth mit einem Male abzuhelfen; denn er wächst und edeiht

Er wird, sobald offenes Wetter eintritt, gesäet und giebt im ersten Jahre 3—4

Die erste Aussaat geschieht Ausgangs März oder

gebauten zum Wiiiterbedarf aufbewahrt, da dieselben bis im hohen
ehalten. Das Pfd. Samen von der großen Sorte kostet 1 Thlr.

Aussaat pro Morgen 1/2 Pfd.

chnitt
Mit letzterem zusammen

auch ist der Klee seines großen Futterreichthums wegenx anz
zu empfehlen. Vollfaat pro Morgen 12 Pfd., mit Gemenge 6 Pfd. — as

Unter 1X4 Pfo. wird nicht abgegeben.

Es offerirt diese Samen

bei Berlin.

John Panier si 00.,

{Dameist-nag-
Fabrikanten in Leeds.

Comptoir und llepet:

Magdeburg,
sei-lief Nr. 9. [1604

  

schlesischen Saalleln, franlüslsehe Luni-us etc.
Courant stehen jederzeit zu Diensten

 

Zur Frühjallrssaat
ofl'eriren in besten und keimfa’higen Qualitäten weissen usiekiluiilschen

Riesen-Pferdezahn-Mais, like-· und lilee-Sälnereien aller Art, Futterkriiuter,
suchet-— und Futter-Rübensamen, russischen 0rlglnul-Kron-Säe—Lelnnmen,

Mit Proben und Preis-

Paul Biemann G 00.,
Dungnlttol- und Werden-Handlung, Kopfenduiedatrun Nr.

Gedämpftes Kno
phorsäure und 4 bis 41f2 pCt. Sticksto

beziehen von der

11. Schaffg
« »« libwen

Grüsl
115801

 
 8, „tun lobtenberge“.

von anerkannt bester Qualität mit Wegs 22 pCt.

haben um zu civilen Preisen per Basbnhof Grottkau und

otfchsiheU Knäblein
mühle zu Kirchberg per Koppitz

 

um Zweck der Bildung eines [457

eidenwcrder - Schutz -Vereins,
diesen Zustandekommen bereits gesichert etschemti werden
a e Be tzer und Pächter von Weidenwerdern der Kreise
Oppeln, Falkenberg, Grottkau, Brieg und O lau für den
6. April, Nachmittag 3 Uhr, nach Brieg tu anbei erge-
benst eingeladen.

Frohnau, den 29. März 1872.
J. 21. des Coinites: von cchalsehm

enine I
hos-

ist stets vorräthig
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als GABBETT G SONG.

          

  

   

 

  

   
  

 

       

Etablirt seit dem Jahre 1778. [389—21
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Lager von Reservetllellen. \" „am,
Maschine-nieset- (lt Comptoir i <‚'\ «- ‘r .
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Kataloge auf Wunsch gratis. Anfragen und Aufträge schnell erledigt.

HARD GitlIlViBETT G SO
Paul Dietrich.

Dampfpfluge zu vermeinet-.
, Zwei Dampfpflüge sind fur die Monate April, Mai und Juni zu vermiethen,
erfahren durch - . _ o [42b

Paul Dietrich lll Freundin-F

Oppeln

  
  
 
r

 

Bedingungen zu

 

am 14. Mai d. J.
veranstaltete Thierfchau und Ausftellung
ist nach erfolgter Constituirung des Oberschlesischen Gesammtvereins als ein Theil des ersten Vereins-
tages anzusehen, welcher für die Tage vom 12. bis 15. Mai d. J. nach Qppeln einberufen werden
wird. Demgemäß ersuchen wir die Herren Vereinsgenossen mit Bezugnahme auf das in Nr. 7
dieser Zeitung veröffentlichte Programm um recht zahlreiche Betheiligung, indem wir zugleich in
Erinnerung bringen, daß die Anmeldung der Schaustücke bis zum 1. Mai d. J. beim Geschäfts-
führer der Ansstellung, Kreissecretair Kabus in Oppeln, erfolgen muß, und daß für Unterbringung
der angemeldeten Thiere und ihrer Wärter während der Nachtzeit nur dann Sorge getragen wird,
wenn dies bei der Anmeldung gewünscht ist.

Die Prämiirungs-Comniiffioneu für die Thierfchau sind wie folgt zu-
sammengesetzt:

A. Die Prämiirungs-Coimniffion für Pferde aus:
1. Herrn Landrath Graf von Pückler zu Falkenberg,

Nittnieister von Schack zu Weidenbach,
Gestüts-Director Graf von Stillfried zu Leubus,
Rittergutsbesitzer von Watzdorf zu Schöufeld;

B. die Prämiirungs-Commiffioii für Rindvieh excl. der Zugochfen aus:
1. Herrn Rittergutsbesitzer Bodelius zu Rzetzitz,

Oberamtmann Cleve zu Loifchwitz,
Landesältesten Diettrich zu Czienskowitz,
Rittergutsbesitzer von Falkenhaus en zu Wallisfurth,
Nittergutsbesitzer von Groeling zu Schalscha,

. Rittergutsbesitzer Lehmann zu Nitsche;
C. Die Präniiiruugs-Commiffion für Schweine aus:

1. Herrn Rittergutsbesitzer Alexander zu Liegnitz,
. - Qberamtmann Cleve zu Grauhof,

- Rittergutshesitzer Gemander zu Schomberg;
D. Die Prämiirnngs-Commiffion für Schafe aus:
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1. Herrn Director Fellinger zu Schwieben,
2. - Oberamtmann Grove zu Netsche,
3. - Rittergutsbesitzer von Gülich zu Steinbach,
4. - Rittergutsbesitzer Guradze zu Kottlischowitz,
5. - Nittergutsbesitzer Neide zu Seschwitz,
6. - Rittergutsbesitzer von Rudzinskh zu Liptin;

E. Die Prämiiruugs-Coinniiffioii für Maftvieh incl. der Zugochfen aus:
1. Herrn Director Gebauer zu Koppitz,
2. Landesältesten von Klitzing zu Schierokau,
3. Landesältesten von Zawadzkh zu Ponischowitz.

Oppeln, den 25. März 1872.

« Der Vorstand des land- und forstwirthfkhaftlichen Vereins.
_— h

Gefchäfts-Perle ung.
Unser Geschäftsloeal befindet sich vom heutigen age ab nicht« mehr Ohlauer

Straße Nr. 1, oudern

Ring in. 30 (altert iiatllllaua), l. EiiigE60
Eingang auch Schuhbrücke Nr. 77.

Breslau, den 31. März 1872.

Gogollner und Gorasdzer Kalli- und Producten-
Gomptmr, Bunke de Go.

-

-

 

 

Frühjahrs-Saat ofi‘eriren wir aus der Fabrik der Herren H. J. Merck (Y Co. in Hamburg:
Estremadura-Superphosphat mit 14—15 ;- leicht löslicher Phosphorsäure;
Ammoniak-Superphosphat,da. mit Sk- Stickstoff und 10—11 Z leicht löslicher Phosphorsäure,

8. - « ⸗ - 12—13 «- ⸗ «
Phospho-Guano mit 3 X Stickstofi' und 17—18% leich löslicherßg’hosphorsäure;
Guano-Snperphosphat mit 19-—20 Z leicht lösliCher Phosphorsäure;

aus dem Depöt des Herrn Emll Meinert in Leipzig:
Norweg, Flschguano mit 81/2—10 7./ Stickstoif und 13—-16 X Phosphorsäure;

Zur

⸗ ⸗⸗ ⸗ ⸗

[2954]
ferner

ChiII-Salpeter mit 15—16% Stickstofl'. -
Gehalte garantirt. Unser Lager steht unter Controle des Herrn Dr. Franz llulwa.

Gen-l Scharfl‘ er (30., Breslau,
Weldenstrasse Nr. 29.

Zur Frühjahrssaat
one-ist AlflfllOlliMi-PhOSphütß, bei gleichem Gehalt billiger wie umgesehn-e Guano, ferner

Suierphosphatc Baker-Gnano, Spodlum etc., fl'. M und „e... Knochen-
me l, Chilisalpeter und Kalisalzc unter Gehaltsgarantie zu billigsten Preisen.

Sohoedor G Petzen], Breslau, Zwingerstrasse 8.
Verantwortlicher viebacteur: Wilbetm Korn.

 

[416-7
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Dii KagklskhiideiiVersicherungs-Gesellschaft
zu Schwebt,

seit dem Jahre 1826 von der Ritterschaft der nördlichen Provinzen nnd der Mark für den Umfang des Preußischen
Staates errichtet, gewährt ihren

unter einander versicherteu
landwirthschaftlichen Theilnehmern den großen Vortheil:

1. einer durchschnittlich billigen Prämie und » »
2. dasz den Versicherten die Geldüherschüsse, welche nach Abzug der Schädenvergütiingen bleiben, jährlich baar

zurückgezahlt werden und nicht, wie bei den sllctien=®5elellicbaften, an Zinsen und Dividenden den Actionären
zufließen, und weil ferner die Verwaltiingskosten bei diesem Ritterschaftsoerbande aus der Ursache kaum in
Ansehung kommen, weil Mitglieder dieses Berbandes Verwaltungs- Räthe und Direktoren sind und diese
shreåik Flemter ohne alle Entschädigung verwalten, daher nur die nöthigsten Bureau-Beamtcn besoldet wer:
en nr eu.

Nachschüsfe haben nur in seltenen Jahren wegen allgemeiner, iibergrofier Hagelschäden eingezogen werden
müssen, die indeser schon in kurzer seit in Folge der billigeren Prämien auch selbst ohne Dividenden wieder ersetzt werben.

Die Schäden-Abschätzungen önneii nur stets zur Zufriedenheit der Beichädigten ausfallen, weil sich die Mit-
glieder untereinander abfchätien

Versichert waren 1870 gegen Hagelschaden
- - 1871 - -

18.256,969 Thaler.

Breslau, im März 1872.
19,593,827

J. II. Schüler,
Haupt-Agent und Bevollniiichtigter für die Provinz Schlesien,

Klosterstrafze 2.

Drillmaschinen,
jeder Reihenzahl, in anerkannt ganz vorzüglicher Construction und Arbeit hiilt auf Lager un empfiehlt die Special
Fabrik für Drills von _ · B l [437

Mückean G LeZIus koste-ist« gis-ilser- 2|.

Alle Post-Anstalten nehmen gegen Einzahlung des Abonneiiients-Betrages von 15 Sgr. Bestellungen an auf
das II. Quartal der im 3. Jahrgang erscheinenden

Rheinilchen Mochenfchriii
fnr Land- und Volkswirthschaft.

Redaction: Fr. C. schau in Kessenich bei Bonn. » · »
Dieselbe, ein Organ des landwirthschaftlicheii Vereins für kliheiiipreuszein bespricht in Origiiialertiieln und

Auszügen aus anderen Fachzeitschriften ebensowohl die rein technischen Fragen der landwirtbschaftlichcn Thier-
iind Pflanzenproduetioin wie auch die der WirthschaftssOrganisation Eine ganz besondere Aufmerkfamkeit

aber wendet sie dem Genossenschafts- und Vereins-wesen als solchem, dem Versicherungs- und unter-

richtswefeny sowie der Arbeiter-, Soll: und Steuerfrage au. Sie dient, was letztere anlangt, be-
sonders der ständi en Steuer-Reform-Coinmission des rheinpreufzischeu landwirthschaftlichen Vereins zur
Veröffentlichung i irer Verhandlungen « » «

Jede ihrer Nummern, welche mindestens in der Stärke von 1 Bogen erscheinen, bringt Berichte von den he-
deutendsten Märkten. Daneben auch Publieationen der Anmeldbureaur der landw.· C»asino’s der Rhein-
proviukfür den An- und Verkauf landwirtbscbaftlicher Producte und Betriebsmaterialien

Juserate werden mit 21/2 Sgr. per Petitzeile, bei Wiederholung mit 331/3 0,1) _Eliabatt berechnet
Probenummern sind durch jede Buchhandlung, sowie direct durch die unterzeichnete Expedition der Wochen-

schrift zu beziehen. .. _ . [2

Striider’fche Verlagsbuchhandlung zu Neuwied.

[459
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Der Norddeut die

tinudmirthsrhaftiikhe fIsaniiJiEiereiin
Eingetragene Genossenschaft

in Berlin, gindenstrasze Zir.
gewährt:

1. Aceepts und ContocorrcntsCredite, übernimmt _ .
2. den commissionsweisen An- nnd Verkan von Effecten und landwirthschaftlichen Pro-

dueten, ertheilt
3. Vorschiisse darauf und betreibt .
4. das Lombard-, Diseonts und DepositewGeschäft

79,
[52-x

 

     
     

 

   

« Este

200 junge Mutterschafe XIV-«,..‚

« (e.
ski·(Electoral), vorzügliches ZuchtmateriaL verkauft wegen i i;
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- »H- „e... » « »
Au öun der eerde das Domiiiiuin Pollnucrs- ieiHrLEDrMTTI . -[l s Q H J : 4.1.82» END-A . »»»«»»»sz.- mäßig.

lIlIl} bei D.-Rasselwitz, Kreis Leobschütz. [429-0 l1) IF Ä I/‘Ll‘b‘h “g - Es «
Abnahme nach der Schur. i' Jfkizszkzsszkjdsspfgji NO [.3 "- i?

 

 

Seitenlinie = Samen,
besten weißen schlesischeii »und Qiiedlinburger· Jmperial von
letzter Ernte und unter Garantie der Keimfahigieitlzäferirt
zu zeitgemäszen Preisen· . -

Lunis Starke m Breslau,
Junkernftrafze 29.

Auf den Bärsdorfer Fideikommißgütpm (Kkeis Gold-
berg -Hainau) ist eine Pachtung von Circa 400 gliorgen
unterm Pflüge, durchgängig Weizenboden, mit vollstcmdlgcm
Inventar zu vergeben. Die Bedingunftetx Trab" auf Dem
ärsdorfer Rentanite einzusehen Nur olide Pächter Wet-

den zugelassen. Unterhänd er verbeten. [454-5

Ein unverheiratheterWirthfchafts-
In unter,

welcher der polnischen prache mächtig ist und sich Durcb
Zeugni e und Referenzen über seine Tüchtigkeit ausweisen
kann. °ndet U Johanni Stellung. Meloungen und Ab-
schriften der eugnlfie zu senden unter v. G. an die Expe-
dition des »Landwirth«. [452

Der WirthschaftsbeamtewPofteii
bei der Königlichen Domaine Nruhoff bei Kreutzburg
OS. ist vom 1. Juli d. J. ab anderweitig zu besehen.
Qualificirte, der polnischen Sprache mächtige, unverhei-
rathete und gut empfohlene Bewerber wollen sich baldigst
melden. [52s3

Der Jammer-Posten
auf dem Dom. 8e el bei Oels wird zum 1. Juli e. vacant.

Das Domjmum Zweiowdt
bei Brcslau,

beabsichtigt wegen Wirthschafts-Veränderung

die renonnnirte
Stamm - Schaferei,

bestehend aus theils mit NegrettisBöcken gedeckten,
theils aus bereits abgelamniten Negretti-Muttern,
abzugeben. » [443-4

Auch sollen eine Anzahl

Iäbriger Regretti-Böeke,
fomie Mehrere vorzügliche ältere Böcke verkauft werden.

 

 

[447-8

 

m
Ein Bulle

Origl· Breiteuburger Rac schon sprungsähi , gut gebaut,
bald gesucht vom Dom. sZünern bei Herrn tadt.

Die giuperphoiiphaifabriii
Mann e 00.

finden, Comptoir: Bischof-sitt 8, ogerirt ihre ste-
a

 

mst angefertigten Phosphate aus Guano, Spodium und
hosphorit, sowie Kalisalze zu Fabrikpreisen [132-1

Ein Forst-Aufseher, _
verheirathet, mit guten Zeugnissen über feine Brauchbarkeit,  kann vom l. Mai d. J. ab dauernd Stellung erkalten Qualisicirte Bewer er können sich bei mir mölåeeiåha
Meldung an das Dom. Karojchie ver Obernigl. 450 461—2I ___ von

Druck und er ag von S . Q). Korn in Dreelam


